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4. Kundmachung: Festsetzung. der Pflegegebühren und die Feststellung der. als kost.endecke!1~ ermittelten Pflegege
bühren für das Hanusch-Krankenhaus und das Orthopädische Spital (Spe1s1ng). 

4. 
Kundmachung der Wiener Landesregierung 
vom 21. Dezember 1982, MA 4/1-2660, 
2750/82, betreffend die Festsetzung der Pfle
gegebühren und die Feststellung der als 
kostendeckend ermittelten Pflegegebühren für 
das Hanusch-Krankenhaus und das Orthopä-

dische Spital (Speising) 

Die Wiener Landesregierung hat am 21. Dezem
ber 1982, Pr. Z. 3741, folgenden Beschluß gefaßt: 

!. 

Gemäß § 34 Abs. 1 des Wiener Krankenanstal
tengesetzes, LGBI. für Wien Nr. 1/1958, in der 
Fassung des Gesetzes LGBI. für Wien Nr. 20/1980 
wird für nachstehende Krankenanstalten die Pfle
gegebühr pro Pflegetag und Pflegling für die allge
meine Gebührenklasse und in gleicher Höhe für die 
Sonderklasse wie folgt festgesetzt: 

Hanusch-Krankenhaus . . . . . . . . . . . . . 1 760 S 
Orthopädisches Spital (Speising). . . . . . 1 760 S. 

Zu dieser Gebühr ist die Umsatzsteuer in der 
Höhe von 8% zu verrechnen. 

Die gemäß § 34 Abs. 1 des Wiener Krankenan
staltengesetzes, LGBI. für Wien Nr. 1/1958, in der 
Fassung des Gesetzes LGBI. für Wien Nr. 2011980 

unter Beachtung der Vorschriften des § 32 Abs. 5 
kostendeckend ermittelte Pflegegebühr wird 

fur das Hanusch-Krankenhaus mit. . . . 1 769 S 
für das Orthopädische Spital (Speising) 
~ .............................. 1n8S 

festgestellt. 

II. 

Gemäß § 33 Abs. 2 des Wiener Krankenanstal
tengesetzes, LGBI. für Wien Nr. 111958, in der 
Fassung des Gesetzes LGBI. fur Wien Nr. 2011980 
wird die in der Sonderklasse neben der Pflegege
bühr zum Ersatz des erhöhten Sach- und Personal
aufwandes zu leistende Anstaltsgebühr 

für das Hanusch-Krankenhaus mit . . 25 vH 
für das Orthopädische Spital (Spei-
sing) mit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,39 vH 

der täglichen Pflegegebühr festgesetzt. 

III. 

Dieser Beschluß tritt mit 1. Jänner 1983 in Kraft. 

Der Landeshauptmann: 

Gratz 

Erhll.ltlich im Drucksortenvn!:i.g d.tr St:1.dth:1.uptk:1.su, 1, Ruh:i.us, Suege 7, Hochparterre, und im Verl:i.g der Österreichischen Staaud.ruckerei, 1037 W•en, 
Rennweg 12 a, Telefon 78 76 31-39/295 oder 327 Durchwahl, Verk:1.ufspre1s 3 S 
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